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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Gemeinde Nonnweiler beabsichtigt 
mit der vorliegenden Planungs maß nahme 
die Schaffung der planungs rechtlichen 
Rahmen bedingungen für die Errichtung 
eines Solarparks im Ortsteil Schwarzenbach.

Dieser dient der regenerativen Erzeugung 
von Strom und der gleichzeitigen Reduzie-
rung des Verbrauchs fossiler Energieträger.

In § 2 der EEG-Novelle, die am 29.07.2022 
bereits in Teilen in Kraft getreten ist, wird 
der Errichtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben der Bundes-
regierung. 

Der Gemeinderat hat bereits 2020 den 
Beschluss zur Einleitung des Verfahrens 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Solarpark A 62 Schwarzenbach“ gefasst 
und die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB wur-
den Einwände und Bedenken gegen einen 
Teilbereich des Bebauungsplanes vorge-
bracht, auf deren Basis umfangreiche An-
passungen des Geltungsbereiches erfor-
derlich wurden. Der westliche Teil des süd-
lich der Bundesautobahn A 62 gelegenen 
Geltungsbereiches wurde zurückgezogen. 
Im Gegenzug wird eine Ersatzfläche nörd-
lich der Bundesautobahn A 62 in den Be-
bauungsplan aufgenommen.

Aufgrund der erfolgten Anpassung des 
Geltungsbereiches hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Nonnweiler den Beschluss 
gefasst, das Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Solarpark A 62 Schwar-
zenbach“, neu einzuleiten. 

Auf Basis der im Rahmen der erneuten früh-
zeitigen Beteiligung eingegangenen Stel-
lungnahmen der Behörden ist erneut die 
Anpassung des Geltungsbereiches notwen-
dig. Die innerhalb des Vorranggebietes für 
Freiraumschutz (VFS) dargestellt Grünfläche 
im Teilbereich B wird aus dem Geltungsbe-
reich herausgenommen. Ebenso die in den 
15 m breiten Korridor entlang der BAB hi-
neinragende Teilfläche des Teilgeltungsbe-
reiches A. Die genauen Grenzen des neuen 
Geltungsbereiches sind der Planzeichnung 
des Bebauungsplanes zu entnehmen. Er 
umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 4,3 
ha, wobei hiervon ca. 2,2 ha auf den nörd-
lichen Teilgeltungsbereich A und ca. 2,1 
ha auf den südlichen Teilgeltungsbereich 
B entfallen. Der ursprüngliche Geltungsbe-
reich wird somit ersetzt.

Die Geltungsbereiche befinden sich südlich 
des Ortsteils Schwarzenbach, in kurzer Ent-
fernung nördlich bzw. südlich der Bundes-
autobahn A 62.

Die Flächen werden aktuell landwirtschaft-
lich genutzt. Die Erschließung ist über einen 
Feldwirtschaftsweg gesichert, der - von 
Schwarzenbach kommend - von Nordosten 
her an die Flächen heranführt.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit nach 35 BauGB (Außenbereich). 
Danach ist die Planung nicht realisierungs-
fähig. 

Um die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Realisierung der Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage zu schaffen bedarf 
es der Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Solarpark A 62 Schwarzenbach“.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht ist 
gesonderter Bestandteil der Begründung. 

Darüber hinaus liegt dem Bebauungs-
plan das Blendgutachten für den Solarpark 
Nonnweiler - Schwarzenbach, TÜV Rhein-

land Solar GmbH, Solar & Commercial Pro-
ducts, Am Grauen Stein, 51105 Köln, zu-
grunde.

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Büro Matthias Habermeier Umwelt- 
und Regionalentwicklung, Jahnstraße 21, 
66440 Blieskastel, beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemein-
de Nonnweiler stellt für beide Teilgel-
tungsbereiche Grünflächen und Flächen 
für die Landwirtschaft dar. Der vorliegen-
de Bebauungsplan widerspricht damit dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, 
wonach Bebauungspläne aus dem Flächen-
nutzungsplan zu entwickeln sind. Aus die-
sem Grund wird für die Teilgeltungsbereiche 
des Bebauungsplans der Flächennutzungs-
plan im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 
BauGB teilgeändert.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich befindet sich südlich 
des Ortsteils Schwarzenbach, in kurzer Ent-
fernung nördlich und südlich der Bundes-
autobahn A 62.

Der Teilgeltungsbereich A des Bebauungs-
planes wird wie folgt begrenzt:

• im Osten durch einen Feldwirtschafts-
weg und im weiteren Verlauf durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen,

• im Süden einen Feldwirtschaftsweg und 
im weiteren Verlauf durch eine mit Ge-
hölzstrukturen versehene Böschung zur 
angrenzenden Bundesautobahn A 62,

• im Westen durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen sowie mit Gehölzstruk-
turen versehene Flächen,

• im Norden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen und mit Gehölzstruktu-
ren versehene Flächen sowie die Be-

bauung entlang der Straßen „Im Rosen-
garten“ und „Zum Kallenborn“ .

Der Teilgeltungsbereich B des Bebauungs-
planes wird wie folgt begrenzt:

• im Osten durch einen Feldwirtschafts-
weg und im weiteren Verlauf durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen,

• im Süden durch einen Feldwirtschafts-
weg und im weiteren Verlauf durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen,

• im Westen durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen,

• im Norden durch eine mit Gehölzstruk-
turen versehene Böschung zur angren-
zenden Bundesautobahn A 62.

Die genauen Grenzen der Geltungsbereiche 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Beide Teilbereiche stellen sich aktuell als 
landwirtschaftliche Nutzflächen dar. 

Teilbereich A ist von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen umgeben. Die Bundes-
autobahn A 62 verläuft in kurzer Entfer-
nung südlich hierzu. Nordöstlich schließt in 
kurzer Entfernung die Ortslage Schwarzen-
bachs an den Teilbereich an. 

Teilbereich B ist größtenteils von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen umgeben. 
Nördlich prägt in kurzer Entfernung die 
Bundesautobahn A 62 die Umgebung. 

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich vollständig im 
Privateigentum. Die Flächen werden für die 
Dauer des Betriebs von dem Betreiber ge-
pachtet.

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage der Plangebiete (rote Balkenlinien); ohne Maßstab; Quelle: LVGL, ZORA; Bearbeitung: Kernplan

A 62

Richtung Trier / Saarbrücken

Richtung Kaiserslautern

Braunshausen

Schwarzenbach
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Topografie des Plangebietes

Teilbereich A fällt insgesamt von Südosten 
in Richtung Nordwesten hin ab. 

Teilbereich B fällt insgesamt leicht von Sü-
den nach Norden hin zur Bundesautobahn 
A 62 ab. 

Gemäß des angestrebten Planvorhabens 
ist aber nicht davon auszugehen, dass sich 
die Topografie in irgendeiner Weise auf die 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung der Flächen ist über einen 
Feldwirtschaftsweg gesichert, der - von 
Schwarzenbach kommend - von Nordosten 
her an die Flächen heranführt.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Aufstellung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hin-
aus gehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet, 
die über dezentrale Wechselrichter und im 
weiteren Verlauf durch Kabel mit den Trafo-
stationen verbunden werden. 

Um den nächstgelegenen Netzverknüp-
fungspunkt zu erreichen, muss eine 
Kabeltrasse verlegt werden.

Darüber hinaus ist keine weitere Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur erforderlich. Es 
fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Bei der Standortsuche für eine Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage verbleiben auf-
grund der faktischen Bindung an Stand-
orte, die unter die Förderkriterien des EEG 
(Stand: 21.12.2020) fallen, neben Konver-
sionsstandorten auch Flächen innerhalb des 

200-m-Korridors parallel zu Autobahnen 
oder Schienentrassen. Innerhalb dieser vor-
gegebenen Kulisse wurden als Suchkriterien 
bestehende Restriktionen durch Schutzge-
biete, landesplanerische Vorgaben oder be-
stehende Nutzungen sowie Exposition und 
Topografie, Größe der Fläche, ökologische 
Wertigkeit und Eigentumsverhältnisse bzw. 
Flächen ver füg barkeit herangezogen. Auf 
Grundlage der genannten Kriterien fiel die 
Wahl auf die beiden Flächen südlich und 
nördlich entlang der Bundesautobahn A 62.

Mehrere Standortalternativen ergaben sich 
aufgrund der Flächenverfügbarkeit sowie 
der gewünschten Nutzung mit spezifischen 
Anforderungen an Andienung und Zu-
schnitt sowie der bauplanungsrechtlich zu-
lässigen Nutzung nicht. 

Angesichts der Ausrichtung eignen sich 
die gewählten Standorte gut zur Errich-
tung einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage.  
Gleichzeitig bedingt die bereits bestehen-
de Erschließung des Gebietes eine Mini-
mierung der ökologischen Beeinträchtigun-
gen und damit eine größtmögliche Umwelt-
verträglichkeit. 

Auf den Standorten selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die dargestell-
te Alternative allerdings die einzige, wel-
che alle erforderlichen funktionalen Anfor-
derungen erfüllt.

Blick von Südosten nach Nordwesten über den Teilbereich B südlich der Bundesautobahn A 62

Blick von Südosten nach Nordwesten über den Teilbereich A nördlich der Bundesautobahn A 62
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Nonnweiler

Vorranggebiete • an den südwestlichen Rand des Teilbereiches B grenzt ein Vorranggebiet für Frei-
raumschutz (VFS) an; keine Auswirkungen auf das festgelegte Vorranggebiet 

• unmittelbar nördlich bzw. südlich grenzt eine primäre Straßenverbindung (BAB A 62) 
an; nicht direkt betroffen

Landschaftsprogramm • Für das Plangebiet ist eine Neuordnung von Landschaftsschutzgebieten dargestellt

• keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

Der Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb oder in der direkter Umgebung eines 
Natura 2000-Gebietes. Die nächstgelegenen Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, 
das FFH- und Landschaftsschutzgebiet L-6408-303 „Südlich Braunshausen“, liegt in 
ca. 600 m Entfernung südwestlich zum Teilbereich B und damit deutlich außerhalb des 
Einwirkbereiches. Zu negativen Auswirkungen wird es im Zuge der Anlage der PV Frei-
flächenanlage nicht kommen, so dass diesbezüglich erhebliche Beeinträchtigungen aus-
geschlossen werden können.

Naturpark • Lage im Naturpark Saar-Hunsrück (damit sind keine Restriktionen für das Vorhaben 
verbunden)

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Regionalparks, Biosphärenreservate 

nicht betroffen

Naturdenkmäler / archäologisch bedeu-
tende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete 
Gebiete

nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Die Auswertung des ABSP-Artpools, der ABDS-Daten sowie der Daten von FFIPS 2022, 
ergab keine Nach-weise streng oder besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten inner-
halb der Geltungsbereiche der bei-den Teilflächen des Bebauungsplanes (GEOPORTAL 
SAARLAND, 2022). Gleichwohl können aufgrund der Biotop- und Nutzungsstruktur ar-
tenschutzrechtlich relevante Vogel-, Reptilien- und Tagfalterarten innerhalb des Geltungs-
bereichs und dessen funktionsräumlichen Umfeld vorkommen.

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

Bei der Realisierung des Planvorhabens sind Gehölzstrukturen betroffen. Der all-
gemeine Schutz wild lebender Pflanzen und Tiere zu beachten, d.h. die notwendigen 
Gehölzentfernungen sind außerhalb der Zeit vom 1. März bis zum 30. September in den 
Herbst- und Wintermonaten durchzuführen.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Flächen für die Landwirtschaft und Grünflächen (Quelle Flächennutzungs-
plan der Gemeinde Nonnweiler)

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt; parallele Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes im Bereich der Teilgeltungsbereiche (Schwarze Balkenlinien);

Bestand

Teiländerung
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 
- Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Analog Abs.  2 ist deren Zweck-
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung des Gebietes mit einer Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage planungsrechtlich vor-
zubereiten.

Deshalb sind innerhalb der Baufenster An-
lagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie zulässig.

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung des Sonsti-
gen Sondergebietes „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. Ein wichtiges Ele-
ment jeglicher Nutzung ist die Entwäs-
serung. Vorrichtungen zur Entwässerung 
müssen zwingend zulässig sein, um einen 
schadlosen Abfluss von Wasser zu ermög-
lichen.

Die Errichtung von Zäunen und Über-
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bau-
licher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICHE (TEIL A UND B)
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 4 m HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,6

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR
max. 148 qm

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE IM GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT BEBAUBAR SIND; HIER: BAUBESCHRÄNKUNGSZONE (100M) 
UND BAUVERBOTSZONE (40M) SOWIE MINDESTABSTAND (20M)
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

V1, V3, V4, M3 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES
(§ 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB)

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB)

M2 ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB)

ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

V2/M1 ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB)

200 M STREIFEN (EEG)

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl Grundfl äche

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

 SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ 
(SOPV)
GEM. § 11 BAUNVO

zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung einer Freifl ächen-Photovol-
taik-Anlage, siehe Plan.

1. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2. Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage erfor-
derlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, Zufahr-
ten, Zuleitungen, Zuwegungen, Zäune, Wechsel-
richter, Transformatoren, Überwachungskameras.

3. Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21 
A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4 m über das 
heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu einer 
Höhe von 3  m zulässig. Alle sonstigen Anlagen und 
Nebenanlagen (z.B. Trafogebäude) dürfen eine Höhe 
von 3,5 m nicht überschreiten. Anlagen für den Blitz-
schutz und Kameramasten zur Überwachung des Ge-
ländes dürfen eine Höhe von max. 5,0 m aufweisen. 
Unterer Bezugspunkt ist die natürliche Geländeober-
kante.

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird für die Modulfl äche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,6 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf das gesamte Sonstige Son-
dergebiet.
Die maximal versiegelbare Grundfl äche (tatsächliche 
Bodenversiegelung durch Rammpfosten der Unter-
gestelle, Wechselrichter, Transformatoren, Übergabe-
station, Zaunpfosten u.ä.) darf insgesamt maximal 
148 qm (Teil A und B) betragen.

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubare Grundstücksfl äche wird im Plan mit-
tels Baugrenze festgesetzt. Die PV-Modultische sind 
innerhalb der im Plan defi nierten Baugrenze zu errich-
ten.
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfl äche dür-
fen außerdem alle zum Betrieb der Photovoltaik-An-
lage erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, 
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.
Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfl äche alle zur Entwässe-
rung des Plan gebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör ausge-
baut werden.
Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, Einfriedungen, 
Wechselrichter und Kameramasten dürfen auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl äche er-
richtet werden. 

5. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG 
FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGE-
SCHRÄNKT BEBAUBAR SIND; HIER: 
BAUBESCHRÄNKUNGSZONE (100M) 
UND BAUVERBOTSZONE (40M) SOWIE 
MINDESTABSTAND (20M)
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB

Siehe Plan.
Die entsprechend gekennzeichneten Zonen werden 
gem. § 9 FStrG nachrichtlich übernommen und als 
Flächen, die von der Bebauung freizuhalten bzw. nur 
eingeschränkt bebaubar sind festgesetzt. Es gelten die 
entsprechenden Hinweise zur Bebaubarkeit mit Photo-
voltaik-Anlagen.

6.  PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan.

7. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

V1 Schutz des Bodens 
Zum Schutz des Bodens sind im Zuge der Umsetzung 
des Vorhabens die Vorgaben der DIN 18915 sowie 
der DIN 19639 (Bodenschutz beim Bauen) zu beach-
ten. Zudem sind Fahrzeuge einzusetzen, die über eine 
geringe Radlast verfügen und damit bodenschonend 
sind.

V3 Schutz der Feldlerche
Zum Schutz der Vogelbruten, insbesondere der Feld-
lerche, ist zu gewährleisten, falls der allgemeine Bau-
betrieb zwischen 1.3. und 30.7. durchgeführt werden 
sollte, dass geeignete Maßnahmen durchgeführt wer-
den,die eine Brutansiedlung von Vogelarten (hier Feld-
lerche) innerhalb des Baufeldes vermeiden helfen. Im 
Bereich von Acker-und Grünlandfl ächen sind daher die 
diejenigen Bereiche (einschließlich einer Pufferzone 
von 5 m), in denen Arbeiten zu einem früheren Zeit-
punkt geplant sind, ab Mitte März bis zum Baubeginn, 
maximal bis Mitte August in regelmäßigen Abständen 
von max. 3 Wochen zu mulchen.

M3: Entwicklung einer Magerweide 
Die Flächen zwischen und unter den Modulen sind 
durch eine extensive Schafbeweidung als Magerweide 
zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Die Ansaat 
hat dort zu erfolgen, wo es notwendig ist (im Bereich 
derzeitiger Ackerfl ächen, baubedingt beeinträchtigter 
Stellen) mit einer auf den schluffi g-lehmigen Standort 
ausgerichteten regionalen Saatgutmischung.

Die Schafbeweidung hat schwerpunktmäßig von Mitte 
Mai bis Mitte/Ende Oktober mit einer Besatzdichte 
von 0,8 GVE/ha zu erfolgen. Die Weide ist weder zu 
düngen (außer Kotung der Schafe) noch in irgendeiner 
anderen Art und Weise zu meliorieren. Die Ausbrin-
gung von Pestiziden ist untersagt.

Die prognostizierte Entwicklung des Extensivgrün-
lands (Magerweide oder Mähwiese) ist über ein ve-
getationskundliches Monitoring im 2., 3., 5. und 10. 
Jahr nach Herstellung zu überprüfen. Dabei ist bei der 
ersten Kontrolle im 2. Jahr nach der Selbstbegrünung 
zu prüfen, ob die gewünschten Arten aufgelaufen sind 
oder eine nachträgliche Ansaat einer regionalen Saat-
gutmischung nötig ist. Im 3. und 5. Jahr nach begon-
nener Beweidung ist zu dokumentieren, ob die Kenn-
arten von Mageren Weiden oder Wiesen vorkommen.  
Es sind die ggfs. erforderlichen Korrekturmaßnahmen 
in den an das Landesamt für Umwelt- und Arbeits-
schutz (LUA) bis zum Ende der jeweiligen Vegetations-
periode (Ende September/Anfang Oktober) vorzule-
genden Berichte zu benennen, um das prognostizierte 
Ziel zu erreichen. 
Endabnahme und Beendigung des vegetationskundli-
chen Monitorings sind möglich, sobald innerhalb von 
zwei Folgeerhebungen bestätigt werden kann, dass 
die Maßnahmen das prognostizierte Entwicklungsziel 
erreichen werden. Sollte sich bereits bei früheren Er-
fassungen (also im 2. oder 3. Jahr) herausstellen, dass 
es Schwierigkeiten bei der Erreichung des o.g. Ziels 
geben könnte, sind Maßnahmen wie eine extensivere 
Bewirtschaftung oder eine Nachsaat vorzunehmen.

8. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
IM SINNE DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB

Siehe Plan.
Im entsprechend festgesetzten Bereich an der südli-
chen Grenze des Teilgeltungsbereiches A ist ein 
Sichtschutznetz in die Zaunanlage zu integrieren und 
dauerhaft, während der gesamten Betriebszeit des 
Solarparks, zu erhalten.

8.  ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

M2: Anpfl anzung einer Sichtschutzhecke
Innerhalb der entsprechend gekennzeichneten Flächen 
sind 3 m breite, dichte Hainbuchenhecken zu pfl anzen 
und dauerhaft zu erhalten. Die Heckenhöhe wird auf 
max. 3,2 m begrenzt. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I 
S. 1362).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. I S. 1237).

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353).

• Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 
1206), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 922).

• § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 8. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

• Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 173 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

• Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. 

Denkmalschutz

• Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

Autobahn

• Innerhalb der Baubeschränkungszone (100 m) sind bauliche Anlagen nur unter Zustimmung der obersten 
Landesstraßenbaubehörde zulässig. Innerhalb der Bauverbotszone parallel zur BAB A 62 dürfen Hochbau-
ten i.S.d. FStrG nur dann errichtet werden, wenn die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beein-
trächtigt wird. Hochbauten i.S.d. FStrG sind alle baulichen Anlagen, die sich über die Erdgleiche erheben. 
Photovoltaik-Anlagen inkl. Einfriedung können innerhalb der 40 m-Bauverbotszone unter Berücksichtigung 
der „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme“ (RPS) bis zu einem mi-
nimalen Abstand von 20 m zum äußeren Rand der befestigten Fahrbahn errichtet werden (zur Abgrenzung 
siehe Planzeichnung). 

• Innerhalb der Anbauverbotszone dürfen keine Werbeanlagen errichtet werden.

• Innerhalb der Anbaubeschränkungszone dürfen keine beleuchteten oder angestrahlten Werbeanlagen auf-
gestellt oder angebracht werden, die auf die Verkehrsteilnehmer der BAB 62 ausgerichtet sind bzw. von 
den Verkehrsteilnehmern auf der BAB 62 eingesehen werden können. Sonstige Werbeanlagen, die auf die 
Verkehrsteilnehmer der BAB 62 ausgerichtet sind bzw. von diesen eingesehen werden können, bedürfen 
der Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes.

Altlasten

• Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde des Landesamtes 
für Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren.

Kampfmittel

• Nach Auswertung der vorliegenden Unterlagen sind innerhalb des Planungsbereiches keine konkreten 
Hinweise auf mögliche Kampfmittel zu erkennen. Ein Restrisiko erhalten bleiben. Sollten wider Erwarten 
Kampfmittel gefunden werden, so sind die zuständige Polizeidienststelle und der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst unverzüglich zu verständigen.

Starkregen / Hochwasserschutz

• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

Deutsche Telekom Technik GmbH

• Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikations-
linien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Ab-
zweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei gehalten werden, dass sie gefahr-
los geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. 

• Bei Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von der zentralen Planauskunft 
Südwest einzufordern.

• Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Gemeinde Nonn-
weiler möglich.

HINWEISE

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Gemeinderat der Gemeinde Nonnweiler hat 

am __.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark A 62 
Schwarzenbach”, bestehend aus Teilbereich A und 
B, beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und von der Planung unterrichtet und um 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Gemeinderat der Gemeinde Nonnweiler hat 
in seiner Sitzung am __.__.____ die Anpassung 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Solarpark A 62 Schwarzenbach“ beschlossen (§ 
1 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 BauGB ).

• Der Gemeinderat der Gemeinde Nonnweiler hat in 
seiner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebil-
ligt und die  öffentliche Auslegung des Bebauungs-
planes „Solarpark A 62 Schwarzenbach” beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis ein schließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem Hin-
weis, dass Stellungnahmen während der Ausle-
gungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, 
am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 
Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Bürger Anregungen und 
Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vorge-
brachten Bedenken und Anregungen erfolgte durch 
den Gemeinderat am __.__.____. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 4 BauGB).

• Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Bebau-
ungsplan „Solarpark A 62 Schwarzenbach” als Sat-
zung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). Der Bebau-
ungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) 
und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan „Solarpark A 62 Schwarzen-
bach” wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Nonnweiler, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. §  44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und § 44 Abs. 5 BauGB und 
auf die Rechtsfolgen des § 12 Abs. 6 KSVG hinge-
wiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Solarpark A 62 Schwarzenbach“, bestehend 
aus der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, in Kraft (§  10 Abs.  3 
BauGB).

 Nonnweiler, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der
Gemeinde Nonnweiler
Trierer Straße 5
66620 Nonnweiler

Stand der Planung: 23.09.2022
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Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die Genauigkeit der 
digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, dass 
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Nutzungsart
SOPV

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 148 qm 

(gesamt)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 LBO)
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Zäune sind bis zu einer Höhe von 2,5 m zulässig. Die Abstandsvorga-
ben gem. Bundesfernstraßengesetz zur Fahrbahn der BAB A 62 sind zu beachten. Die Zaunanlage um die Photo-
voltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und Mittelsäuger durchlässig ist. Auf Sockelmauern sollte 
aus Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich verzichtet werden. Die Zaununterkante muss mindestens 15 cm 
über der Geländeoberfl äche liegen (M4).
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild möglichst zu minimieren, sollte die 
Zaunanlage in gedeckten grünen, grauen oder silbernen Farbtönen gehalten werden.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO)

Nutzungsart
SOPV

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 148 qm 

(gesamt)

Naturpark

• Das Plangebiet liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 01.03.2007 festgesetzten „Naturpark 
Saar-Hunsrück“. 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

A

B

Pfl anzqualität: Sträucher 2 Triebe > 60 cm
Pfl anzabstand: 3 Reihen mit 1,5 m Abstand in der 
Reihe

9.  ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB

V2 / M1: Erhalt Schlehenhecke
Die im nördlichen Teilraum kleinfl ächig mit einer Flä-
che von ca. 190 m2 in den Geltungsbereich hineinra-
gende Feldhecke ist dauerhaft zu erhalten. 

10. RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zuläs-
sig, wie die Photovoltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende ist diese innerhalb von zwei Jahren ein-
schließlich aller Nebeneinrichtungen und Fundamente 
zurückzubauen. Als Folgenutzung wird eine Fläche für 
die Landwirtschaft festgesetzt.

11. GRENZE DER RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHE
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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in das Landschaftsbild. Innerhalb der zuläs-
sigen Höhe können alle technischen Mög-
lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photo voltaik nutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
ist jedoch eine Grund flächen zahl von 
0,6 für die projizierte überbaubare Flä-
che ausreichend, um die Belegungsdich-
te der Modultische zu regeln. Im Unter-
schied zu sonstigen baulichen Anlagen 
bringen Photovoltaikanlagen in aufge-
ständerter Bauweise einen sehr geringen 
Versie gelungs grad mit sich. Der tatsächli-
che Versiegelungsgrad wird durch die Ver-
ankerung der Unterkonstruktion für die 
Photovoltaikmodultische im Boden so-
wie durch die Flächen von Wechselrichtern 
und Trafogebäuden hervorgerufen. Daher 
wird zusätzlich festgesetzt, dass die Boden-
versiegelung (Rammpfosten der Unter-
gestelle, Wechselrichter, Transformatoren, 
Übergabestation und Zaunpfosten) ma-
ximal 148  qm (Teilbereich A und B) errei-
chen darf. Diese Flächenangabe wird auch 
Grundlage der Eingriffs-/ Ausgleichs bilanz-
ierung.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen -Photovoltaik-
Anlage an den vorgesehenen Stelle. Das 
Baufenster ist ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maximale 
Ausnutzung der Fläche im Plangebiet mög-
lich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grund stücks-
fläche angelegt werden, um einen geregel-
ten Betriebsablauf inklusive Wartung und 
Pflege der Photovoltaik-Anlage zu gewähr-
leisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt erfor-
derlichem Zubehör gebaut werden.

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten bzw. nur einge-
schränkt bebaubar sind; hier: 
Baubeschränkungszone (100m) 
und Bauverbotszone (40m) so-
wie Mindestabstand (20m)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB

Der Geltungsbereich liegt in kurzer Entfer-
nung zur Bundesautobahn A 62. Aus die-
sem Grund gelten die gesetzlichen Vorga-
ben des FStrG für das Planvorhaben. Mit 
der getroffenen Festsetzung wird gewähr-
leistet, dass keine negativen Auswirkungen 
auf die Verkehrssicherheit der Bundesauto-
bahn A 62 durch das Planvorhaben zu er-
warten sind. Die entsprechenden Hinweise 
werden in den Bebauungsplan eingestellt.

Private Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Bereiche innerhalb des Teilgeltungs- 
bereiches A, die sich nicht für die Errichtung 
des Solarparks eignen, werden als private 
Grünfläche festgesetzt. 

Der Bereich innerhalb des Teilgeltungs- 
bereiches B, der aufgrund der landespla-
nerischen Zielvorgaben (Vorranggebiet für 
Freiraumschutz) nicht für die Errichtung des 
Solarparks zur Verfügung steht, wird als pri-
vate Grünfläche festgesetzt. 

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzte Maßnahme dient der Mi-
nimierung der Umweltwirkungen im Allge-
meinen. Darüber hinaus soll die Festsetzung 
dazu beitragen, die Beeinträchtigungen der 

durch das Planvorhaben induzierten Eingrif-
fe zu mindern und so weit wie möglich aus-
zugleichen.

Zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und 
Landschaft sind die Flächen zwischen und 
unter den Modulen als Magerweide entwi-
ckeln und durch eine extensive Schafbewei-
dung zu pflegen. Der Einsatz von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig. 

Die Maßnahme ist den textlichen Festset-
zungen des Bebauungsplanes und den Er-
läuterungen des Umweltberichtes zu ent-
nehmen.

Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Die Festsetzung eines Blendschutzes ent-
lang der südlichen Grenze des Teilgel-
tungsbereiches A stellt sicher, dass die Ver-
kehrsteilnehmer der Autobahn A 62 keinen 
Blendrisiken ausgesetzt werden und die Si-
cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs ge-
währleistet bleibt. 

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Festsetzung von Anpflanzungen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen garantiert eine strukturreiche 
und optisch ansprechende Eingrünung des 
vom Siedlungskörper des Ortsteils Schwar-
zenbach einsehbaren Teilbereiches des 
Solarparks. 

Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Festsetzung trägt zum einen dazu bei, 
den ökologisch hochwertigen Bestand in-
nerhalb des Plangebietes zu erhalten und 
zum anderen das auszugleichende ökologi-
sche Defizit zu minimieren.
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Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich aller 
Nebeneinrichtungen und Fundamente in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren 
zurückzubauen. Als Folge nutzung wird eine 
Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können analog § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anla-
ge dient dem Schutz vor Sachbeschädi-
gung und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist 
so ausgestaltet, dass die Einzäunung nach 
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt.

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 der EEG-Novelle, die am 29.07.2022 
in Teilen in Kraft getreten ist, der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt 
wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- la-
gen liegen im überragenden öffentlichen In-
teresse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-

den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeits- 
bevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung 
und Minderung von Lichtimmissionen“ 
der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100 m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist. 

Aufgrund der zwischen der westlich und 
östlich gelegenen Wohnbebauung und Frei-
flächen-Photovoltaik-Anlage liegenden Ge-
hölzstrukturen ist die PV-Anlage aus der 
Ortslage Braunshausen nicht einsehbar. 
Die Wohnbebauung der Ortslage Schwar-
zenbach befindet sich in kurzer Entfernung 
nördlich zum Teilbereich A. Aufgrund der 
nach Süden ausgerichteten Bauweise der 
Solarpaneelen der geplanten Freiflächen-
Photovoltaik-Anlage sind nachteilige Be-
einträchtigungen durch Blendwirkungen 
für die Ortslage Schwarzenbach nicht zu er-
warten. Zudem wird durch die Festsetzung 
zur Anlage einer Sichtschutzhecke entlang 
der nördlichen Grenze des Teilgeltungsbe-
reiches A die Einsehbarkeit des Solarparks 
vom Siedlungsrand Schwarzenbachs aus 
vermindert. 

Das Blendgutachten kommt zu dem Ergeb-
nis: 

„Für die im Blendgutachten betrachteten 
Objekte (BAB 62, Wohnbebauung, Start, 
Landungen und Platzrunde UL-Landeplatz) 
wurden unter Beachtung nachfolgend auf-
geführter Empfehlungen insgesamt keine 
als kritisch zu bewertenden Sonnenlicht-
Reflexionen durch die beiden Anlagentei-
le der geplanten PV-Anlage Nonnenweiler-
Schwarzenbach festgestellt.

Durch eine Lückenfüllung ansonsten vor-
handener, überwiegend dicht abschirmen-
der Vegetation am Anlagen- oder direkt am 
Straßenrand der BAB 62 kann das verblei-
bende minimale Risiko einer störenden Re-
flexion bestmöglich beseitigt werden. Somit 
wird keine Beeinträchtigung der Verkehrssi-
cherheit auf der zwischen den Anlagentei-
len hindurchführenden BAB 62 erwartet.

Für den untersuchten Sonderlandeplatz für 
Ultraleicht-Flieger ca. 750 m östlich der 
PV-Anlage wird eine Information für die Pi-
loten über die Position der Photovoltaik- 
anlage und die Möglichkeit kurzzeitig ein-
treffender Reflexionen auf den vorgegebe-
nen Platzrunden empfohlen. Es werden kei-
ne konstruktiven Minderungsmaßnahmen 
als erforderlich angesehen.“
(Quelle: Blendgutachten für den Solarpark Nonnweiler 
- Schwarzenbach, TÜV Rheinland Solar GmbH, Solar & 
Commercial Products, Am Grauen Stein, 51105 Köln; 
Stand: Juli 2022)

Die vorgesehene Nutzung des Plangebie-
tes durch die Errichtung einer Photo voltaik-   
Anlage wird keinen Publikumsverkehr her-
vorrufen, sodass hierdurch potenziell her-
vorgerufene nachteilige Auswirkungen wie  
z.B. Lärm ausbleiben.

Auswirkungen der umgebenden Nutzun-
gen auf das Plangebiet können damit aus-
geschlossen werden.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, 
von dem aus das Plangebiet einsehbar ist, 
der „Bündelung“ der Beeinträchtigungen 
mit bereits bestehenden Vorbelastungen 
wie der sehr stark frequentierten Bundes-
autobahn A 62, der geringen Bedeutung 
des betroffenen Landschaftsraumes für das 
Landschaftsbild und die landschaftsbezoge-

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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ne Erholung sowie der ausreichend großen 
Entfernung zu sensiblen Nutzungen wird 
die Beeinträchtigungsintensität der Auswir-
kungen stark vermindert. Es besteht am ge-
planten Anlagen-Standort insgesamt ein 
geringes Konfliktpotenzial gegenüber Land-
schaftsbildbeeinträchtigungen.

Zur Minimierung der Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes wird durch die Fest-
setzung der maximal zulässigen Höhe der 
Modultische der Photovoltaikanlagen sowie 
der sonstigen Anlagen eine übermäßige Hö-
henentwicklung unterbunden. 

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird durch Ackerflächen und Wiesen fri-
scher Standorte, die kleinflächig  (4.070 m2) 
die Qualität von FFH- Mähwiesen des LTT 
6510 haben, geprägt. Feldhecken, Wiesen 
und Weiden sowie größere Gehölzbestände 
grenzen an die beiden Geltungsbereiche an, 
sind aber von der Planung nicht betroffen.  

Deshalb kann bei der weiteren Betrach-
tung artenschutzrechtlich relevanter Arten 
auf die Artengruppen der Fische und Li-
bellen sowie waldbewohnende Käfer- oder 
Vogelarten verzichtet werden.  

Die Analyse weiterer Artengruppen zeigt, 
dass

• aufgrund ihrer geographischen Verbrei-
tung und autoökologischen Ansprüche 
der in der Liste des LUA genannten 
Schmetterlingsarten bis auf den Großen 
Feuerfalter im Geltungsbereich nicht zu 
erwarten sind. Wie die Ergebnisse der 
faunistischen Untersuchung zeigen, 
kommen diese Art sowie weitere FFH-
Arten im Plangebiet nicht vor.

• die artenschutzrechtlich relevanten Am-
phibien wie Geburtshelferkröte, Gelb-
bauchunke, Kreuzkröte, Springfrosch 
sowie die Wechselkröte entweder  
Abgrabungen, Bergbaugebiete, Gewäs-
ser-nähe, Stillgewässer, Sandgebiete 
oder Lehmäcker benötigen, diese aber 
bis auf die Lehmäcker im Geltungsbe-
reich nicht vorkommen, die Datenabfra-
ge keine Vorkommen der hier relevan-
ten Wechselkröte ergab. Eine vertiefen-
de Untersuchung der Amphibien kann 
daher entfallen.

• die drei Reptilienarten Schlingnatter, 
Mauer- und Zauneidechse als Habitat-
strukturen Blockhalden und Felsen, 
Bahndämme, Mauern, vegetationsarme 
Flächen, Abgrabungen oder Halbtro-
ckenrasen benötigen, die zwar fast alle 
im Geltungsbereich nicht auftreten, je-
doch durchaus Reptilien im Bereich der 
Wiesen und angrenzenden Saumstruk-
turen vorkommen können. Diese An-
nahme wurde durch die Ergebnisse des 
faunistischen Gutachtens (BFL, 2021) 
bestätigt, da bis auf ein randliches Vor-
kommen der Blindschleiche keine Repti-
lienarten im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes nachgewiesen wor-
den sind und außerhalb des nördlichen 
Teilraums lediglich die beiden beson-
ders geschützten Arten Blindschleiche 
und Waldeidechse vorkommen, die da-
mit vom Vorhaben nicht berührt wer-
den.

• das Plangebiet eine potenziell geringe 
bis mittlere Eignung als Lebensraum für 
Vogelarten des Offenlandes und Halb-
offenlandes hat, u.a. auch durch die 
Lage im Belastungsband (Lärm) der 
BAB A 62. Im Zuge des durchgeführten 
avifaunistischen Gutachtens wurden 
die vier planungsrelevanten Brutvogel-
arten Feldlerche, Goldammer, Bluthänf-
ling und Neuntöter außerhalb des Gel-
tungsbereichs nachgewiesen. Da diese 
Arten wenig störungsanfällig sind, vor-
habenbedingt nicht in ihre Bruthabitate 
eingegriffen wird und sie den Solarpark 
als Nahrungshabitat nutzen können 
und werden, kann eine erhebliche Be-
einträchtigung und das Eintreten der 
Schädigungstatbestände des § 44 Abs. 
1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG ausgeschlossen 
werden.

• es für die Wildkatze vorhabenbedingt 
zu keinen Verlust von Habitaten kom-
men wird, die eine mittlere bis hohe Be-
deutung als Nachzucht- oder Ruhestät-
te für sie haben. Das Gelände des ge-
planten Solarparks ist biologisch durch-
gängig, die Funktion der daran angren-
zenden Hecken- und Saumstrukturen 
als Leitstrukturen für die Wildkatze so-
wie deren grundlegende Eignung als 
Nahrungsraum bleibt erhalten. Damit 
sind vorhabenbedingt keine erheblichen 
Beeinträchtigungen von Wildkatzenha-
bitaten zu erwarten und eine vertiefen-
de Untersuchung der Wildkatze kann 
demzufolge entfallen.

• Haselmausvorkommen zwar in den an 
den Geltungsbereich mittelbar angren-
zenden flächigen Gehölzbeständen 

nicht auszuschließen sind, im Geltungs-
bereich B auf die zu erhaltende Schle-
henhecke jedoch aufgrund des Fehlens 
von relevanten Haselmaushabitaten 
ausgeschlossen werden kann. Da die 
biologische Durchgängigkeit des Anla-
genstandorts erhalten bleibt und vorha-
benbedingt keine Fragmentierung mög-
licherweise bestehender Haselmausha-
bitate im Umfeld des Geltungsbereichs 
erfolgt, sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen von ggf. vorkommenden 
Haselmausvorkommen zu erwarten. 
Deshalb kann eine vertiefte Untersu-
chung der Haselmaus entfallen.

• es die Fledermausfauna betreffend 
planbedingt zu keinem Verlust von Ge-
hölzflächen, die eine Bedeutung als 
Winter- oder Wochenstubenquartier für 
Fledermäuse aufweisen, kommen wird. 
Da die Funktion des Plangebiets als 
Jagdhabitat und als Leitstruktur für Fle-
dermäuse erhalten bleibt, ist eine de-
taillierte Erfassung der Fledermausfau-
na und eine vertiefende artenschutz-
rechtliche Betrachtung in Zusammen-
hang mit dem geplanten Vorhaben, der 
Errichtung und dem Betrieb des 
Solarparks Schwarzenbach, nicht erfor-
derlich,

• die einzige artenschutzrechtlich rele-
vante Pflanzenart des Saarlandes, der 
prächtige Dünnfarn (Trichomanes spe-
ciosum), eine Bewohner  silikatischer, 
weitgehend frostgeschützter Standorte 
schattiger Wälder oder vergleichbarer 
Biotope ist im Plangebiet nicht zu er-
warten.

Aufgrund der genannten Gründe konnte 
das Eintreten artenschutzrechtlich relevan-
te Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 
1 bis 3 BNatSchG bereits ausgeschlossen 
werden. Eine vertiefende Betrachtung ein-
zelner Arten ist daher nicht erforderlich.

Im Geltungsbereich kommen kei-
ne geschützten Lebensräume nach § 30 
BNatSchG, jedoch eine 4.070 m2 große 
Wiese frischer Standort vor, die aufgrund 
ihres floristischen Arteninventars nach dem 
aktuellen saarländischen Bewertungssys-
tem dem FFH-LRT 6510 Magere Flachland-
Mähwiesen mit Erhaltungszustand C zuzu-
ordnen ist. Da wie im Umweltbericht aus-
geführt auf einer Fläche von ca. 3,9 Hektar 
eine Magerweide entwickelt und durch eine 
extensive Schafbeweidung dauerhaft erhal-
ten wird, ist zu erwarten, dass die dauer-
hafte Erhaltung der Lebensgemeinschaften 
des FFH-LRT’s mit Erhaltungszustand C auf 
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ca. 25 % der Fläche möglich ist. Daher kann 
davon ausgegangen werden, dass es plan-
bedingt zu keinen erheblichen Auswirkun-
gen auf die Lebensgemeinschaft der FFH-
Mähwiese im Plangebiet sowie im Natur-
raum, der einen sehr hohen Anteil an Ma-
geren Flachland-Mähwiesen aufweist, kom-
men wird.   

Wie der vereinfachten speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung zu entnehmen 
ist, ist davon auszugehen, dass bei Einhal-
tung der auf Bebauungsplanebene festge-
setzten Maßnahmen im Zuge der Umset-
zung der Planung keine erheblichen Schä-
den an besonders und streng geschützten 
Arten oder Lebensräumen zu erwarten sind.

Aufgrund möglicher zu erwartender Vorha-
benwirkungen und der Schutzgebietskulisse 
im Wirkraum des Vorhabens ist davon aus-
zugehen, dass es mit Blick auf Schutzgebie-
te zu keinen erheblichen nachteiligen Vor-
habenwirkungen kommen wird, da diese 
alle außerhalb des potenziellen Wirkraumes 
des Solarparks liegen.

Aus derzeitiger und damit nur vorläufi-
ger Sicht stehen einer Umsetzung des Be-
bauungsplans „Solarpark A 62 Schwarzen-
bach“ keine tatsächlichen, fachlichen oder 
rechtlichen Gründe entgegen.“ 
(Quelle: Umweltbericht Bebauungsplan und 
Teiländerung FNP „Solarpark A 62 Schwarzenbach“; 
Matthias Habermeier Umwelt- und Regionalentwick-
lung, Jahnstraße 21, 66440 Blieskastel, Stand: 
16.09.2022)

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weit-
aus größten Teil des Plangebietes bleiben 
sämtliche Bodenfunktionen erhalten. Auf-
grund der Vielzahl an vorhandenen Feld-
wirtschaftswegen sowohl innerhalb des 
Plangebietes als auch im direkten Umfeld 
sind keine zusätzlichen externen Erschlie-

ßungs-maßnahmen notwendig. Im Allge-
meinen wird das Schutzgut Boden bei PV-
Freiflächenanlagen nur geringfügig beein-
trächtigt. Zudem handelt es sich um eine le-
diglich temporäre Bodeninanspruchnahme, 
da nach der Aufgabe der photovoltaischen 
Nutzung ein kompletter Rückbau der Ver-
siegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich kei-
ne natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im 
direkten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Dem Gebiet kommt eine lediglich allgemei-
ne Bedeutung bezüglich des Grundwassers 
zu. Die geringfügige Verringerung der für 
die Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Versie-
gelungen ist weder für den Oberflächenab-
fluss noch die Grundwasserneubildung von 
Bedeutung. Da das anfallende Regenwas-
ser über die schräg stehenden Module ab-
läuft und vor Ort vollständig und ungehin-
dert im Boden versickert, der Boden weit-
gehend unverändert erhalten bleibt und da-
her dessen Versickerungsfähigkeit nicht ver-
ändert wird, wird die Grundwasserneubil-
dungsrate trotz punktueller Versiegelungen 
und der Überdeckung mit Modulen im Ver-
gleich zur Ausgangssituation gleich bleiben. 
Eine Reduzierung der Grundwasserneubil-
dung und damit eine quantitative Verän-
derung des Grundwassers sind demzufolge 
nicht zu erwarten. Zu größeren Tiefbaumaß-
nahmen, die eine Grundwasserabsenkung 
verursachten könnten, oder zu Gründungen 
in einem Bereich mit hoch anstehendem 
Grundwasser wird es nicht kommen. Da-
durch verursachte Beeinträchtigungen sind 
daher ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 

ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Photovoltaik-Anlage landwirt-
schaftliche Nutzflächen verloren.

Die von der Planung betroffenen Eigen-
tümer stellen ihre Flächen einvernehm-
lich und im eigenen Interesse für die Er-
richtung eines Solarparks zur Verfügung. 
Der Solarpark leistet einen Beitrag zur Er-
reichung der Energiewende im Sinne einer 
dezentralen Produktion erneuerbarer Ener-
gien und dient somit dem Allgemeinwohl. 
Die Landwirte sind durch den temporären 
Wegfall von Teilen ihrer Produktionsflächen 
nicht in ihrer Existenz gefährdet. Eine 
landwirtschaftliche Nutzung der Flächen 
(Beweidung) ist trotz der Umsetzung des 
Planvorhabens möglich. Darüber hin-
aus wurde eine Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung „Landwirtschaft“ per Fest-
setzung in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Somit ist gewährleistet, dass die 
überplanten Flächen nach Beendigung der 
photovoltaischen Nutzung wieder für die 
Landwirtschaft zur Verfügung stehen kön-
nen.

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht betroffen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Versorgung bekannt. 
Die in der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Plangebietes ist über-
einen Feldwirtschaftsweg gewährleistet.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
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bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs auf der BAB A 62 dürfen durch die 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage nicht ne-
gativ beeinträchtigt werden. Die vorhande-
ne, überwiegend dicht abschirmende Vege-
tation am Anlagen- oder direkt am Straßen-
rand der A 62 sowie die entlang der süd-
lichen Grenze des Teilgeltungsbereiches A 
festgesetzte Einzäunung mit integriertem 
Sichtschutznetz stellt sicher, dass Verkehrs-
teilnehmer auf der A 62 in keiner der bei-
den Fahrtrichtungen von unzumutbaren 
Lichtimmissionen betroffen sein werden, so 
dass keine Blendrisiken bestehen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutz-
gebiete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung. 
Das Projekt erfüllt damit auch die Anforde-
rungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG), das den Ausbau der regenerativen 
Energien fördert.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Errichtung der Photovoltaik-Anla-
ge gehen den privaten Flächeneigentümern 
temporär landwirtschaftliche Produktions-
flächen verloren. Nach Beendigung der 
PV-Nutzung wird die Anlage jedoch voll-
ständig zurückgebaut, sodass die Flächen 
wieder der Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen werden. Die Flächeneigentümer sind 
existenziell nicht von den betroffenen Flä-
chen abhängig. Durch anfallende Pacht ein-
nahmen erwirtschaften die Flächen weiter-
hin Erträge.

Somit sind keine negativen Auswirkungen 
der Planung auf private Belange bekannt.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

• Beide Teilgeltungsbereiche liegen voll-
ständig innerhalb des gem. EEG geför-

derten 200-m-Korridors parallel zur 
Bundesautobahn

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts-
bildes

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Umwelt bei Beachtung der 
festgesetzten Vermeidungs-, Verminde-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Grund- und Hochwasser-
schutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes 

• Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

• Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 
nach erfolgtem Rückbau der Anlage wie-
der ihrer ursprünglichen Nutzung zugeführt 
werden.

Aus Sicht der Kommune überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Fazit

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs- 
planes wurden die zu beachtenden Belan-
ge in ihrer Gesamtheit untereinander und 
gegeneinander abgewogen. Aufgrund der 
genannten Argumente, die für die Planung 
sprechen, kommt die Gemeinde zu dem Er-
gebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.


